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D. G . d h . .  h s· 1l V� .2v ''t d. E. I ·1 . 1 A" d rt h n f" d 1e emem evertretung at m1 rer 1tzung am,:;, .. -.1.:i.: .... �·····'...:.., 1e _ 1n e1 ung eines: n eru_ngsve a re s ur an
Bebauungsplan beschlossen. Der Beschluss ist am�.-.. '-?;?; .. ).J,.r:. ... 1m Amtsblatt für die Gemeinde Stahnsdorf orts
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-- .. - · · Die Gemeindevertretung hat am .... , .................. den Vorentwurf der 1. Anderung, Stand: Oktober 2015 einschheßl1ch 

Begründung gebilligt und die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 
un

�
Pfl:S.!!_gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB beschlossen. 
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Der V.orentwurf der 1. Änderung, Fassung: Oktober 2015 sowie die Begründung haben in der Zeit vom 0!': .. ��>1:?.'� 
bis l."f:.P� .... J�1t, .. in der Gemeindeverwaltung Stahnsdorl, Erdgeschoss Raum E 07, während der Dienststunden 
öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist 
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, ortsüQl}fh bekannt .9emacht worden. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom f.rY..-.. P.'L ;p,1., .. zur Abgabe einer 
Stl;!JY,,:t.9.9.��e aufgefordert worden.
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Die Abwägung der vorgebrachten Anregungen und Hinweise aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Stellungnahmen der 'hördE.m und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte in der Sitzung der
Gemeindevertretung am --��P!. .. �:?t'. 
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Die Gemeindevertretung hat am ./t,.'?.?:. -7.t?.tt ... den Entwurf der 1. Änderung, Stand: Mai 2016 einschließlich 
Begründung gebilligt und die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 
unt]ß0�!i en Träger ö�e!'tli�h�r� Belange gemäß§ 4 (2) BauGB beschlossen.
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_Q�:r Snr.:,'uri Qqr 1. Änderung; Stand: Mai 2016 sowie die Begründung haben in der Zeit vom �"f..�.i�� ... bis
&ld"!.fl.:.�!.� ... in der Gemeindeverwaltung Stahnsdorf, Erdgeschoss Raum E 07 während der Dienststunden 

öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist 
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, ortsüblich bekannt gemacht worden. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be!ange sind mit Schreiben vom 29.07.2016 zur Abgabe einer 
Stell!,I.Ognahme aufgefordert worden. !fu��J{ili/;,;cj�n .:1, C 3 )� 1] 
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Die 1. Ä derung, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung wird hiermit ausgefertigt. 
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Inkrafttreten 

Der Satzungsbesch!uss über den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der üblichen 
Sprechzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über �en Inhalt Ausk,un�ft zu erhalten ist, sind durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt für die Gemeinde Stahnsdorf Nr. ().J ... vom J.:Z.I). :1.:?f/1Eiekanntgemacht worden. 
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Teil B: Textliche Festsetzungen 

Planungsrechtllche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB 

1. 

1.1 

2. 

2.1 

3. 

3.1 

4 

4.1 

4.2 

Art der baulichen Nutzung gern.§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.rn. § 1 Abs. 2 BauNVO 

Es wird eine Gemeinbedartsfläche mit der Zweckbestimmung: Schule/ Sport, Hort festgesetzt. 
Zulässig ist darüber hinaus die Anlage eines Sportplatzes für Schule, Hort und Vereinssport. 

Überbaubare/nlcht überbaubare Grundstücksflächen gern.§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. rn. § 12 
(6) und § 14 (2) BauNVO sowie § 23 (5) BauNVO

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen sowie Nebenanlagen 
unzulässig. Ausgenommen davon sind Nebenanlagen, die der Versorgung mit Elektrizität, Ableitung 
von Regenwasser dienen sowie Zuwegungen und Fahrradstellflächen. 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gern.§ 9 (1) 25 a BauGB 

Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen mit den Bezeichnungen PF 2 und PF 5 ist eine flächige Gehölzpflanzung gemäß 
Pflanzliste anzulegen. Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,2 rn dreireihig und versetzt 
anzupflanzen. 

Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gern. § 9 (1) 25 b Bau GB 

Auf der festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit 
den Bezeichnungen PF 1, PF 3 und PF 4 sind alle vorhandenen Bäume mit einem Stammumfang 
von mindestens 60 cm, gemessen in 1,0 m Höhe dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig 
zu ersetzen. Zu erhalten sind weiterhin 15 Ahorn-Bäume, die als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme 
gern.§§ 14 ff BNatSchG zum Zeitpunkt des Bauleilvertahrens einen geringeren Stammumfang von 60 
cm aufweisen. 

Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang an gleicher 
Stelle gleichwertiger Ersatz zu pflanzen. 

Hinweise 
1. Artenschutz
Zur Vermeidung der Tötung und Verletzung von Vögeln sowie der Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- und
Ruhestätten, sind erforderliche Baumfällungen auf den Zeitraum außerhalb der Fortpflanzungsperiode (28.02.
bis 30.09.) zu beschränken. Vor erforderlichen Baumfällungen ist zu prüfen, ob hierdurch Fortpflanzungsstätten
von höhlenbrütenden Vogelarten betroffen sind. Bei festgestellten Vorkommen sind in Abstimmung mit der
unteren Naturschutzbehörde ggf. notwendige Maßnahmen zum Schutz der Tiere und ihrer Fortpflanzungs
stätten durchzuführen. Erforderlichenfalls ist eln Antrag auf Befreiung von den Verboten des§ 44 BNatSchG zu
stellen.

2. Munitionsfreiheitsbescheinigungen
Mit Schreiben vom 04.09.2008 hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Zentraldienstes der Polizei des
Landes Brandenburg der Gemeinde Stahnsdorf mitgeteilt, dass sich das Gebiet des wirksamen
Bebauungsplanes Nr. 8 �Gebiet südlich der Mühlenstraße'' in einem kampfmittelbelasteten Gebiet befindet.
Damit ist für die Ausführung von Erdarbeiten elne Munitionsfreiheitsbescheinigung erforderlich. Die Bauträger/
Bauausführenden können dazu Anträge zur Überprüfung einer konkreten Munitionsbelastung beim
Kampfmittelbeseitigungsdienst stellen. Diese Anträge sind rechtzeitig vor Beginn der Maßnahmen
einzureichen .

3. Bodendenkmale
Im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 8 „Gebiet südlich der Mühlenstraße" befindet sich teilweise das
Bodendenkmal Nr. 30464 (Siedlung der Bronzezeit), welches nach BbgDSchG §§ 1 und 2 geschützt ist
(Denkrnalschutzgesetz-BbgDSchG-GVBI Land Brandenburg Nr. 9 vorn 24. Mai 2004, S. 215 ff.)

Vor Baubeginn oder baubegleitend hat der Erlaubnisnehrner auf eigene Kosten(§ 7 Abs. 3 BbgDSchG) die 
wissenschaftliche Untersuchung, Ausgrabung und Bergung (einschließlich der hierbei erforderlichen 
Dokumentation) der im Boden verborgenen archäologischen Funde und Befunde im öffentlichen Interesse 
dadurch zu gewährleisten, dass er mit der Leitung der archäologischen Maßnahmen einen Archäologen 

(Fachfirma) beaultragl, deren Auswahl des Brandenburgische Landesarnl für Denkmalpflege und 
Archäologische Landesmuseum (BLDAM) zuzustimmen hat(§ 9 Abs. 4 BbgDSchG). 

Alle Veränderungen am Bodendenkmal, die bei Erdarbeiten für die die Errichtung von Fundamenten, 
Bodenplatten oder technischen Erschließungen entstehen sind durch den Facharchäologen vor Ort zu 
überwachen und Funde/ Befunde sind zu dokumentieren(§ 9 Abs. 3 BbgDSchG). Die archäologische 
Dokumentation erfolgt gemäß den „Richtlinien zur Grabungsdokumentation" des BLDAM). 
Veränderungen an Bodendenkmalen bedürien grundsätzlich einer Erlaubnis durch die Untere 
Denkmalschutzbehörde gemäß § 19 oder 20 BbgDSchG 

4. Aufnahmepunkte der Landesvermessung
lm Planungsbereich befinden sich Aufnahmepunkte. Unter Bezug auf§ 24 Abs. 2 des Brandenburgischen
Geoinformations- und Vermessungsgesetzes ist zu beachten, dass diese Punkte nicht entfernt, verändert oder
beschädigt werden dürfen. Die Übersichtskarte ist in der Verwaltung einsehbar.

5. Nutzung der Sportanlagen durch Vereinssport
Zur Nulzung der Sportanlagen durch Vereinssport bedarf es einer gesonderten vertraglichen Regelung
zwischen der Gemeinde Stahnsdorf und den Betreibern des Vereinssports.

Teil A: Planzeichnung 

PF1 

Stand der Plangrundlage: Dezember 2016 
ÖbVI Dipl.-Ing. V. Buschmeyer, 

14532 Kleinmachnow 

Pllanzliste 

Bäume 
Berg-Ahorn 
Spitz-Ahorn 
Feld-Ahorn 
Winter-Linde 
Sommer-Linde 
Rotbuche 
Stiel-Eiche 
Trauben-Eiche 
Flatter-Ulrne 
Gemeine Esche 
Berg-Ulme 
Feld-Ulme 
Hainbuche 
Hänge-Birke 
Ziller-Pappel 
Vogelkirsche 
Traubenkirsche 
Eberesche 
Speierling 
Elsbeere 

Acer pseudoplatanus 
Acer platanoides 
Acer campestre 
Tilia cordata 
Tilia plathyphyllos 
Fagus sylvatica 
Quercus robur 
Quercus petraea 
Ulmus laevis 
Fraxinus excelsior 
Ulrnus glabra 
Ulmus minor 
Carpinus betulus 
Betula pendula 
Populus tremula 
Prunus avium 
Prunus padus 
Sorbus aucuparia 
Sorbus domestica 
Sorbus torminalis 

Sträucher 
Roter Hartriegel 
Korneilkirsche 
Faulbaum 
Purgier-Kreuzdorn 
Schmetterli ngsstrauch 
Schwarzer Holunder 
Haselnuss 
Gemeiner Schneeball 
Pfaffenhütchen 
Liguster 
Sal-Weide 
Brombeere 
Gewöhnliche Heckenkirsche 
Schlehe 
Wei ßdorn·Arten 
Wildrosen-Arten 

.. 

Cornus sanguinea 
Cornus mas 
Rhamnus frangula 
Rhamnus catharticus 
Buddleia alternifolia 
Sambucus nigra 
Corylus avellana 
Viburnum opulus 
Euonymus europaeus 
Ligustrurn vulgare 
Salix caprea 
Rubus fruticosus 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 

.. 

Legende zur Planunterlage 

\ 
Gebäude Bestand rnil 
Hausnummer 

\ 
3471 Flurstücksnummer 

Flurstücksgrenze 

Rechtsgrundlagen 

Dem Bebauungsplan liegen folgende Rechtsgrundlagen zugrunde:

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Seplernber 2004
(BGBI. 1, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBI. 1 S. 1722); 

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBI. 1, S. 132), zuletzl geändert durch Artikel 3 des lnvestitionserleichterungs- und Wohnbau
landgesetzes vorn 22. April 1993 (BGBI. 1, S. 466); 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 PlanzV 90) in der Fassung vorn 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991, 
S.58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vorn 22. Juli 2011 (BGBI. 1, S. 1509);

4. Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vorn 01. Juli 2016
(GVBI. I [Nr. 14] vom 20. Mai 20f6, S. 1).

Teil A: Planzeichnung 
Zeichenerklärung 

Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art und Maß der baullchen Nutzung 
gern.§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB 

II 

Flächen für Geme!nbedarf, Zweckbestimmung: 
Schule/Sport; Hort 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
gam. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO 

Bauweise, Baullnlen, Baugrenzen 
gern. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

Baugrenze gern. § 23 Abs. 1 BauNVO 

Verkehrsflächen gern. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

D
Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweck• 
bestimmung: verkehrsberuhigter Bereich 

Bereich ohne Ein- und 
• • • Ausfahrt

Grünflächen gern.§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

□ öffentliche Grünflächen 

Übersichlsplan Maßstab 1 : 15.000 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maß
nahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft gern. §9 (1) Nr. 20 und 
25 BauGB 
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Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Pllanzfläche, z.B. PF 1; siehe textliche 
Festsetzungen 

Erhalt von Bäumen 

Nachrlchtllche Übernahmen 

� Bodendenkmal 

Sonstige Planzeichen 

Cl Geltungsbereich gern. § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen 
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1 St : Umgrenzung von Flächen für Stellplätze 
l ______ : 

Anlage 2 zur DS 17/002 

IDJJm Geltungsbereich des BP-Nr. 8, 1. Änderung 

Gemeinde Stahnsdorf 
Landkreis Potsdam•Mittelmark 

Bebauungsplan Nr. 8 
1. Änderung
,,Gebiet südlich der Mühlenstraße"
der Gemeinde Stahnsdorf

Satzung 
Stand: Dezember 2016 
Maßstab 1 : 1.000 

PAN Planungsgesellschaft mbH 
Benzstr. 7a, 14482 Potsdam 
Tel: 0331l747f30, Fax: 0331/7471320 
e-mail: info@pan-ptanungsbuero.de
Internet: www.pan-planungsbuero.de


